
7. ermcht die Menschenrechtskommissjon, sich auch Orgauisationen vom 15. bis 18. November 1994 in Simbahwe 
weiterhin besondeJ:s mit der Frage zu befassen, wie die Uinder veransta1tete Afrikaoische Kolloquium lIber die Abwicklung 
der verschiedenen Regionen im Rahmen des Programms ftIr von Wahlen. dessen Ziel darin bestand, einen Beitrag zu dem 
Beratende Dienste auf ihr Ersuchen hin am besten unterstfltzt Demokratisienmgsprozeß in Afrika zu leisten, 
werden könneo. und erforderlichenfalls entsprechende Emp
fehlungen dazu abzugeben; 

8. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer einundfUnfzigsten 'Thgung einen Bericht I1ber den 
Stnnd der regionalen Vereinbarungen ftIr die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die 
Ergebnisse der aufgrund dieser Resolotion ergtiffen.m Maß
nahmen aufzunehmen; 

9. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfUnfzigsten 
'Thgung weiter zu behandeln. 

94. Ple1llJTSitzung 
23. Dezember 1994 

49/190. Stlirkung der Rolle der Vmeluten Nationen bei der 
Steigerung der WlrbamkeJt des GrmuIsatzI's 
regeJmltßlger und unverflllschter Wahlen und der 
Förderung ~r Demokratfsienmg 

DIe Generalverst111l1lllung. 

U1Iler Hinweis auf ihre frIIheren Resolotionen zu diesem 
Thema, insbesondere die Resolotionen 47/138 vom 
18. Dezember 1992 und 48/131 vom 20. Dezember 1993. 
sowie auf die Anlage zu der Resolotion 1989/51 der Men
schenrechtskommission vom 7. Ml!rz 1989"'. 

sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions
programm von Wien. die am 25. 1uni 1993 von der Welt
konferenz I1ber Menschenrechte verabschiedet wurden'. 
insbesondere deraof. daß darin anerkannt wird, daß der auf 
Ersuchen voo Regierungen bei der DurchfUhrung freier und 
fairer Wahlen geleisteten Unterstl1tzung. einschUeßlich der 
Unterstl1tzung bei den menschenrechtlichen Aspekten voo 
Wahlen und der Untenichtung der Öffentlichkeit lIber Wahlen, 
ftIr die Stärkung und den Autbau von Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sowie ftIr die Stärkung einer 
plurnlistischen Bl1rgergeseUschaft besondere Bedeutung 
zukommt und daß besonderer Nachdruck auf Maßnahmen 
gelegt werden sollte, die zur Erreichung dieser Ziele 
beitragen""; 

erneut erkllirend. daß Wahlhilfe und Unterstl1tzung zur 
Förderung der Demokratisieroog nur auf ausdrI1cklichen 
Antrag des betreffenden Mitgliedstaates gewährt wird, 

in der Erkenntnis. daß ein umfassender und ausgewogener 
Ansatz bei den Aktivitiiten der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet nI1tzlich wäre, da er zur Stärkung der Demokratie und 
der Menschenrechte in dem betreffenden Land beitragen 
wI1rde. 

mit Genugtuungl1ber das. von der Abteilung Wahlbilfe der 
Sekretariats-Hauptabtei1ung Friedenssicheroogseinslilze in 
ZusatDnteJ!arbeit mit der Hauptabteilung Unterstfltzungs- und 
Ffihrungsdienste ftIr die Entwicklung und nichtstaatlichen 
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Kenntnis nehmend von der ErkIlirung lIber die Kriterien ftIr 
freie und faire Wahlen, die von der Interparlamentarischen 
Union anUIBIich ihrer im Ml!rz 1994 in Paris abgehaltenen 
einundneunzigsten Konferenz verabschiedet wurdet ... 

mit Genugtuung lIber die Unterstl1tzung, welche die S1aaten 
den Aktivitiiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
WahIbiIfe gewilhrt hoben, indem sie unter anderem Sachver
stIIndige und Wahlbeobachter zur VerfI1gung gestellt und 
Beitrilge an den 'Ireuhandfoods der Vereinten Nationen ftIr 
Wahlbeobachtung entrichtet hoben, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs I1ber 
die Steigmung der WtrksallllrOO des Grnndsal7ffl regelmäßiger 
und unverfiilschter Wahlen152• 

in Anbetracht dessen, daß von den Mitgliedstaaten nach 
wie vor eine große Anzahl von Ersuchen um WahJhilfe ein-
geht, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretlI 
I1ber die Tätigkeit der Vereinten Natiooen zur Steigeroog der 
Wlfksamkeit des Gnmdsal7ffl regelmllßiger und unver:tlilschtet 
Wahlen152; 

2. wUrdigt die Wahlhilfe, die den Mitgliedstaaten von 
den Vereinten Nationen auf Antrag gewährt wird, ersucht 
dannn, daß diese Hilfe je nach dem EinzeJfaIl und in Überein
stimmung mit den vorgescblsgenen Richtlinien ftIr Wahlhilfe 
fottgesefzt wird, in der Erwägung. daß die Hauptverant
wortung ftIr die Gewllhrleistung freim und fairet Wahlen bei 
den Regierungen liegt, und ersucht außerdem die Abteilung 
Wahlbilfe der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicheru 
einslltze, die Mitglieds1aaten auch weiterhin regelmlißjg lIber 
die eingegangenen AntrIIge, die daraufhin ergriffenen Maß
nahmen und die Art der gewlihrten Hilfe zu unterrichten; 

3. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin danach 
ZU trachten, vor einer Zusage zur Gewllhrung von Wahlbilfe an 
einen antragsteUenden Stsat sicherzustellen, daß ausreichend 
Zeit fI1r die Organisation und DurchfI1hrung einer wirksamen 
Mission zur Gewiihrung dieser Hilfe zur VerfI1gung steht, daß 
die Bedingungen ftIr freie und faire Wahlen gegeben sind und 
daß Vorkehrungen ftIr eine angemessene und umfassende 
Berichterstattung über die Ergebnisse der Misaion getroffen 
werden können; 

4. wUrdigt die Maßnahmen, die die Vereinten Nationen 
unternonunen hoben, um die Fortsetzung und Konsolidieroog 
des Demokratisieroogsprozesses in verschiedenen um Hilfe 
nachsuchenden Mitgliedstaaten sicheIzusteUen, namentlich die 
Gewllhrung von Hilfe sowohl vor als auch nach den Wahlen 
und die Entsendung voo Bedarfsermittlungsmissionen mit dem 
Auftrag, Programme zu empfehlen, die zur Konsolidierung des 
Demokratisierungsprozesses beitrageD. köunten, und ersucht 
dannn, daß diese Maßnahmen verstärkt werden; 
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5. empfiehlt, daß die Abteilung Wahlbilfe den darum 
nac/tsuchenden Staaten sowie Wableinrichtongen Hi1fe auch 
nac~ ~ Wahlen ~ mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
StabilitIIt und Kontinuität der Wahivorglinge zu leisten, wie in 
dem Bericht des Generalsekretärs vDl'ge$ehen, nnd daß sie in 
Zusatmnenarheit mit den zust!!ndigen Stellen der Veteinten 
Nationen nntersucht, wie die Aktivitäten klarer abgegrenzt 
werden kllnnen, welche die Veteinten Nationen im Zu
sammenhnng mit der Konsolidierung der Demokratie nutz.. 
bringend durcbfflhren könnten, um interessiMten Staaten bei 
ihren diesbezilglichen Bemühnngen bebilflich zu sein; 

6. ersucht den GeneraIsekretII, weitere Maßnahmen zur 
Unterstiltznng von Staaten zu ergreifen, die um Hi1fe nachsu
chen, indem er nnter anderem dem Hohen Kommissar der 
Veteinten Nationen ftIr Mensch!W""hte entsprechend seinem 
Mandat und üher des Sekretariats-Zentrum ftIr Menschenrech
te ermöglicht, mit Menschenrechtsproblemen zusammenhän
gende Demokmtisierungsaktivitäten ZU nnterstil1zen, nnter 
anderem durch Ausbi1dong und AnfkIllrung auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, Hi1fe bei Gesetzesreforme im Zu
sammenhang mit den Menschenn:chten. StlIrkong und Refonn 
der Rechtsprechung, Gewllhrung von Hi1fe an einzelstaat1iche 
Menschenrechtsinstitutionen sowie von Beratenden Diensten 
im Hinblick auf den Beitritt zu VertdIgen, die Berichterstat
tong und internationale Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit den Menschenrechten; 

7. wUnUgt die Hi1fsprogramme, die des Entwicklungs
programm der Veteinten Nationen im Hinblick auf die Refonn 
des öffentlichen Dienstes nnd die Regierungs- und Ver-
waltongsfllhrung durchfilhrt, insbesondere diejenigen Pr0-
gramme, deren Ziel darin besteht, die MitWirkong inter
essierter Thile der GeseUschaft und die Beziehnngen zwischen 
ihnen nnd den Regierungen zu stlIrken; 

8. erlnnen daran, daß der Genemlsekretir den neu
handfonds der Vereinten Nationen ftIr Wahlbeobachtong 
geschaffen hat, nnd Mt die Mitgliedstaaten auf, die Ent
richtung von Beiträgen an den Fonds in Erwilgnng zu ziehen; 

9. unterstreicht die W'tchtigkeit der Koordinierung im 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, lobt das 
Sekretarlats-Zentrum ftIr Menschenrechte ftIr die Beratenden 
Dienste und die technische Hi1fe, die es bereitstellt, und die 
Sekretariats-Haoptabtellung Unterstlltzungs- und FIIhrungs
dienste ftIr die Entwicklung sowie das Entwick1ungsprogramm 
der Veteinten Nationen ftIr die. technische Hilfe, die sie 
antmgstellenden Mitgliedstaaten gewllbren, und ersucht die 
Abteilung WahIhiIfe, mit dem Zentrum ftIr Menschenrechte
gegebenenfalls auch durch den Austausch von Personal -
sowie mit der HauptabteiJung und mit dem Entwicklungs
programm auch weiterhin eng zusammenzuarbeiten und sie 
üher die auf dem Gebiet der Wahlbilfe eingehenden Ersuchen 
zu unterrichten; 

10. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen bei der Vor
bereitong und Beobachtong von Wahlen die Koordinierung 
mit zwischenstaatlichen und nicbtstaatlichen OIganisationen, 
die sich ftIr solche Aktivitäten interessieren, weiter fortsetzen 
und nocb verstllrken; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die Abteilung Wahlbilfe 
im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen 
und der vorhandenen Mittel mit ausreichendem Personal und 
angemessenen F'manzressourcen auszustatten, damit sie ihr 

Mandat erfD11en kann, und das Zentrum ftIr Menschenrechte 
durch die Umscbichtong von Mitteln und die Verlegung von 
Personal zu stlIrken, um es in die Lage zu versetzen, in enger 
Abstimmung mit der Abteilnng Wahlbilfe der wachsenden 
Zahl der Anlrilge von Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste 
auf dem Gebiet der Wahlbilfe zu entsprechen; 

12. empftehlt, daß anll!ßlich der Begehung des fl!nfzigsten 
Jahrestl!gl! der Veteinten Nationen besonders daranf geachtet 
winI, die erfolgreichen Bemühungen der Organisation um die 
Förderung nnverflllschter und regelmll8iger Wahlen sowie die 
zunehmende Ausrlchtong ihrer Bemftlumgen auf dieDemokra
tisierung in der Öfi'entlicbkeit bekannt zu machen; 

13. nimmt Kennmis von den in Anhang m des Berichts 
des Generalsekrelilrs enthaltenen Richt1inien ftIr Mitgliedstaa
ten. die erwägen, einen Antrag auf Wahlbilfe zu l!tellen; 

14. empfiehlt, der Generalsekretllr möge prDfen, wie die 
Koordinierung der Tätigkeit der Abteilnng Wah1hiIfe, des 
Zen1rams ftIr Menschenrechte nnd des Systems der VereInten 
Nationen im aI1gemeinen weiter verbeSl!ert und die von ihnen 
ergriffenen MaßnaJunen weiter gestärkt wetden köonen, damit 
sie ihren vermehrten Aufgaben und ihrem erweiterten Mandat 
auf dem Gebiet der Wahlhilfe nnd der Demokratisierung, wie 
in dieser Resolntion dargelegt, nachkommen können, und 
seine diesbezOgiichen Bmpfehlungen in den Bericht auf
nehmen, den er der Generalversammhmg auf ihrer fIinfzIgsten 
Tagung vorlegen wird; 

15. ersucht den GeneraIsekretiI der Generalversammlung 
auf ihrer fIinfzIgsten Tagung üher die DurchfOhrung der 
Resolution 48/131 sowie der vorliegenden Resolntion Bericht 
zu erstatten, insbesondere üher den Stand der von den Mit
g1iedl!taaten gestellten Anlrilge auf Wahlhilfe und Wahl
verifikation sowie über die Maßnahmen, die er etgtiffen hat, 
um sicherzustellen, daß der DemokratisierungsprozeB in den 
Mitglieds!anten von den Vereinten Nationen stlIrker unterstiItzt 
wird. 

94.P~g 
23. Devnnber 1994 

49/191. SummarIsche oder wIDkiIrJlehe lDDrIehtuugen 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechtett, die das Recht aufLeben, Freiheit und Sicherheit 
der Person verbürgt, 

In Anbetracht des Internationalen Paktes über bllrgerliche 
und po!itische Rechtel18, wonacbjeder Mensch ein angebore
nes Recht auf Leben hat, dieses Recht gesetzlich zu schlitzen 
Ist und niemand wi11kiIrlich seines Lebens berauht wetden 
darf: 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36122 vom 9. November 
1981, in der sie die Praxis summarischer und. wi11kiIrlicher 
Hinrichtongen verurteilt hat, nnd auf ihre darauffolgenden 
Resolntionen zum selben Thema, metzt Resolntion 47/136 
vom 18. Dezember 1992, 

etngedenkdessen, daß die im Juni 1993 in W'1eDabgehalte
ne Weltkonferenz über Menschenrechte ihre Bestilrzung üher 
die nach wie vor vorkommenden flagranten nnd systemati
schen Menschenrechlsverletzungen, namentlieh die SlIDImari-




